
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1972/5/25 2Ob162/71,
2Ob59/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.05.1972

Norm

AHG §1 Cd11

Rechtssatz

Kein Amtshaftungsfall, wenn die Unfallsfahrt ausschließlich zu dem Zweck unternommen worden ist, Kinder aus dem

Offiziersheim zu bringen.

Entscheidungstexte

2 Ob 162/71

Entscheidungstext OGH 25.05.1972 2 Ob 162/71

Veröff: JBl 1973,155 = ZVR 1973/180 S 242

2 Ob 59/73

Entscheidungstext OGH 12.04.1973 2 Ob 59/73

Zweiter Rechtsgang zu 2 Ob 162/71; Beisatz: Die Beschaffung von Ersatzteilen für ein Heereskraftfahrzeug dient

unmittelbar der Herstellung und Erhaltung der Einsatzbereitschaft des Bundesheeres und erfolgt daher in

Vollziehung der Gesetze. (T1)

Schlagworte

SW: Auto
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